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PARLAMENTSWÖRTERBUCH 

Faktenblatt                                                                   

SITZUNGSÖFFENTLICHKEIT  

Die Sitzungen der Räte und der Vereinigten Bundesversammlung sind öffentlich. Die Beratungen der Kommissi-
onen sind hingegen vertraulich. 

Die Öffentlichkeit der Ratsverhandlungen ist ein unverzichtbares Element für das Funktionieren unserer Demo-

kratie. Sie ermöglicht den Wählerinnen und Wählern, ihre Abgeordnete zu kontrollieren, erleichtert den Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürgern die für die Ausübung ihrer Volksrechte unerlässliche politische Meinungsbildung 

und fördert ihr Verständnis für die Beschlüsse des Parlaments.1 Zwar können die Räte zum Schutz wichtiger 

Sicherheitsinteressen oder aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geheime Beratungen durchführen; ge-

heime Beratungen bilden aber die absolute Ausnahme. 

Kommissionen sind Ausschüsse des Parlaments, deren Aufgabe es ist, die Ratsgeschäfte vorzuberaten und 

zuhanden des Plenums, sachkundige und mehrheitsfähige Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Weil solche Vor-

schläge eher hinter geschlossenen Türen als vor Publikum erarbeitet werden können, beraten die Kommissionen 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

I. SITZUNGEN DER RÄTE UND DER VEREINIGTEN BUNDESVERSAMMLUNG 

I.1. Öffentlichkeit der Ratsunterlagen 

Die Verfassung und das Gesetz halten fest, dass die Sitzungen der Räte und der Vereinigten Bundesversamm-

lung öffentlich sind. Daraus folgt, dass die Ratsunterlagen öffentlich zugänglich sein müssen. 

Die Sessionsdaten werden in der Regel zwei Jahre im Voraus, die Sessionsprogramme zwei Wochen und 

die Tagesordnungen einen Tag im Voraus auf parl.ch publiziert. Auch die übrigen Sitzungsunterlagen (Botschaf-

ten, Erlassentwürfe, Anträge, Fahnen etc.) werden sobald sie vorliegen, online aufgeschaltet. 
 

Informationen zu den Parlamentsdokumenten und ihre Fundorte sind im gleichnamigen Faktenblatt zu finden: Link 

 

I.2. Öffentlichkeit der Ratsverhandlungen 

Die Bürgerinnen und Bürger können die Verhandlungen der Räte und der Vereinigten Bundesversammlung von 

den Zuschauertribünen aus verfolgen. Die Ratsdebatten werden zudem live im Internet übertragen. 

In beiden Räten erfolgt die Stimmabgabe mit einem elektronischen Abstimmungssystem. Die Resultate der Ab-

stimmungen werden von der Ratspräsidentin oder vom Ratspräsidenten verkündet und zusammen mit dem 

Stimmverhalten auf Bildschirmen im Saal angezeigt; die Bürgerinnen und Bürger können somit auch die Abstim-

mungen live mitverfolgen. 

 

 
1 vgl. Giovanni Biaggini, Art. 158 BV N1, in: Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommen-
tar, Orell Füssli Verlag AG 2007, S. 708, Moritz von Wyss, Art. 158 N2, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Hrsg.), Die 
schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Schulthess, Zürich/Basel/Genf 2014, S. 2640 sowie Jean-François Aubert, 
Art. 158 N3, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Schulthess, 
Zürich/Basel/Genf 2003, S. 1200. 

https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=197
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=198
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=217
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=22
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=22
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=49
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=7
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=77
https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Faktenblatt%20Parlamentsdokumente%20und%20ihre%20Fundorte-d.pdf
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=222
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=183
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Bei Wahlen ist das Wahlresultat zwar öffentlich, die Stimmabgabe jedoch geheim. Die Ratsmitglieder erhalten 

Wahlzettel, die dann von den Ratsweibelinnen und Ratsweibeln in verschlossenen Urnen eingesammelt werden. 

 

 

 

 

Rechtsprechung 

1978 leitete das Bundesgericht das Recht auf Zugang zu den Besuchertribünen aus dem Grundrecht der Informa-
tionsfreiheit in Verbindung mit der in der Verfassung verankerten Sitzungsöffentlichkeit ab und hiess eine Be-

schwerde gegen einen Ad-hoc-Ausschluss des Publikums von den Tribünen des Landrates des Kantons Basel-

Land gut. Die Argumentation des Landrates, wonach die Öffentlichkeit durch die zugelassenen akkreditierten Me-

dienschaffenden gewährleistet worden sei, wies das Bundesgericht zurück.    

  BGE 105 Ia 181 

 

Historisches 

Sitzungsöffentlichkeit 

Die Sitzungen der Räte und der Vereinigten Bundesversammlung sind seit der Bundesstaatsgründung öffentlich. 

Live-Übertragung 

Die Live-Übertragung der Ratsdebatten wurde 1999 erstmals getestet und eingeführt. 2018 wurde dafür eine 

rechtliche Grundlage geschaffen. 

 

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IA-181%3Ade&lang=de&type=show_document
https://www.parlament.ch/SiteCollectionImages/ueber-das-parlament/portrait/clippings/stimmabgabe-ab.jpg
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Geheime Stimmabgabe bei Wahlen 

Die ersten Reglemente der Räte sahen noch die Möglichkeit offener Wahlen vor. Der Grundsatz der geheimen 

Wahlen wurde im ersten Wahlreglement der Vereinigten Bundesversammlung von 1859 verankert.  

Covid-19-Pandemie: Beschränkung des Zugangs 

Zeitweise wurden während der Covid-19-Pandemie die Besuchertribünen geschlossen. Die Ratsdebatten wurden 

jedoch stets live im Internet übertragen. – Vor der Pandemie ist kein Fall bekannt, in dem die Ratstribünen aus an-

deren Gründen als zur Durchführung einer geheimen Beratung geschlossen worden sind.  

 

I.3. Veröffentlichung der Ratsverhandlungen 

Um der Öffentlichkeit den Zugang zu den Ratsverhandlungen zu erleichtern, werden die Debatten auch noch 

schriftlich festgehalten und in Form eines Wortprotokolls (Amtliches Bulletin) publiziert.  

 

Beispiel 

 

Die Ratsdebatten stehen der Öffentlichkeit darüber hinaus in Form von Videos in der rechten Spalte des Amtli-

chen Bulletins sowie auf YouTube zur Verfügung. 

Die Abstimmungsdaten der elektronischen Abstimmungen werden in Form von Abstimmungsprotokollen (Na-

menslisten) veröffentlicht und im Amtlichen Bulletin verlinkt.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin
https://www.youtube.com/ParlCH
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Beispiel einer Namensliste 

 

 

Bei einem Ausfall der elektronischen Abstimmungsanlage wird im Nationalrat in der Regel durch Aufstehen oder 

Zeichengeben und im Ständerat durch Handerheben abgestimmt. In diesem Fall ist die Stimmabgabe zwar öf-

fentlich – d. h. sie kann u. a. von den Tribünen aus verfolgt werden –, jedoch wird sie weder in Form einer 

Namensliste noch im Amtlichen Bulletin veröffentlicht. Stimmen aber 30 (im Nationalrat), 10 (im Ständerat) bzw. 

40 (in der Vereinigten Bundesversammlung) Ratsmitglieder einem entsprechenden Ordnungsantrag zu, so erfolgt 

die Stimmabgabe unter Namensaufruf und das Stimmverhalten der Ratsmitglieder wird im Amtlichen Bulletin 

publiziert.  
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Historisches 

Amtliches Bulletin 

Bei seiner Einführung im Jahr 1891 wurde aus Spargründen beschlossen, nur Verhandlungen zu referendumsfähi-

gen Erlassen stenografieren und drucken zu lassen. Seit 1971 gilt das für sämtliche Voten in beiden Räten.  

Namenslisten 

Im Nationalrat werden seit der Wintersession 2007 alle elektronischen Abstimmungsergebnisse in Form einer Na-
mensliste veröffentlicht, im Ständerat seit der Frühjahrssession 2022. 

 Faktenblatt «Stimmabgabe» 

 

I.4. Medienberichterstattung über die Ratsverhandlungen 

Ergänzend zur Veröffentlichung der Ratsdebatten im Amtlichen Bulletin wird durch die mediale Berichterstattung 

eine zusätzliche Form mittelbarer Öffentlichkeit geschaffen.  

Medienschaffenden wird aufgrund der wichtigen Brückenfunktion der Medien zwischen Bürgerinnen und Bürgern 

sowie den Behörden2 mittels Akkreditierung ein privilegierter Zugang zu den Räten gewährt. Dieser umfasst den 
Zugang zum Medienzentrum des Bundeshauses, zum Parlamentsgebäude sowie zu den Pressetribünen. 

Für die Ausstellung von permanenten Akkreditierungen ist die Bundeskanzlei zuständig. Tagesakkreditierungen 

werden vom Informationsdienst der Parlamentsdienste erstellt.     
 

Historisches 

Die Geschäftsreglemente der Räte hielten 1903 erstmals fest, dass den Medienschaffenden eine besondere Tri-

büne zur Verfügung gestellt wird und ihnen für die Veröffentlichung geeignete Drucksachen zugestellt werden. 

Während der Covid-19-Pandemie wurden zeitweise keine Tagesakkreditierungen für Medienschaffende erstellt. 

Festakkreditierte Journalisten und Journalistinnen hatten jedoch jederzeit Zugang zu den Parlamentsräumlichkei-

ten (Parlamentsgebäude bzw. BERNEXPO). Zwar gab es für die Medienschaffenden während der ausserordentli-
chen Session in der BERNEXPO im Mai 2020 in den Ratssälen keine Plätze. Akkreditierten Bundeshausfotografin-

nen und -fotografen wurde aber auch im Mai 2020 Zutritt zu den Ratssälen gewährt. 

 

Während der Session werden auf parl.ch unter «News» die sda-Meldungen publiziert, die die Ratsdebatten zu-

sammenfassen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Vgl. BGE 129 III 529 E. 3.2 532 (in Analogie). 

https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Faktenblatt%20Stimmabgabe-d.pdf
https://www.parlament.ch/de/services/suche-news
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Beispiel 

 

I.5. Geheime Beratungen 

Geheime Beratungen erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Die Tribünen werden geräumt, der Zutritt zu 

den Ratssälen und den Vorräumen wird stärker begrenzt als üblich und die im Saal anwesenden Personen haben 

Stillschweigen zu wahren. Die entsprechenden Beratungen werden selbstredend auch nicht im Amtlichen Bulle-

tin (Wortprotokoll) veröffentlicht. 

Geheime Beratungen können zum Schutze wichtiger Sicherheitsinteressen oder aus Gründen des Persönlich-

keitsschutzes beantragt werden. Antragsberechtigt sind  

− ein Sechstel der Mitglieder eines Rates beziehungsweise der Vereinigten Bundesversammlung, 

− die Mehrheit einer Kommission sowie 

− der Bundesrat. 

Die Beratung über den Antrag auf geheime Beratung selbst ist auch geheim. 

 

Historisches 

Die Möglichkeit für geheime Beratungen besteht seit der Gründung des Bundesstaates 1848. 

1942 wurde im neu erlassenen Reglement der Vereinigten Bundesversammlung festgehalten, dass Begnadi-
gungsgesuche im Fall von Todesstrafen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten sind. Über solche Gesuche 

entschied die Vereinigte Bundesversammlung an fünf geheimen Sitzungen in den Jahren 1944 und 1945. 

Heute sind geheime Beratungen äusserst selten. Letztmals wurde eine solche am 19. Juni 1990 zur Behandlung 

des Kreditantrags für den sog. «Bundesratsbunker» beantragt, aber schon der Antrag auf geheime Beratung 
wurde – in geheimer Beratung – abgelehnt. 

 Amtl. Bulletin 19.6.1990 

http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/searchReference.do?ID=20018697
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II. KOMMISSIONSSITZUNGEN 

Im Unterschied zu den Beratungen der Räte sind die Beratungen der Kommissionen vertraulich. Die Kommissi-

onen können zwar öffentliche Anhörungen durchführen, solche sind aber äusserst selten. 

Die Kommissionen informieren die Medien mündlich oder schriftlich über die wesentlichen Ergebnisse, die wich-

tigsten Beschlüsse mit dem Stimmenverhältnis sowie über die wichtigsten in den Beratungen vorgebrachten 

Argumente. Vertraulich bleibt jedoch, wie die einzelnen Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer Stellung 
genommen und abgestimmt haben. 
 

Beispiel 

 

Auch die Kommissionsprotokolle und die Unterlagen der Kommissionen unterliegen der Vertraulichkeit. Das Bun-

desgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ) ist hier nicht anwendbar, 

auch nicht für Unterlagen, welche die Verwaltung einer Kommission bereitstellt. Das Akteneinsichtsrecht ist in 

Artikel 6 ff. der Parlamentsverwaltungsverordnung geregelt. Kommissionsunterlagen – nicht jedoch die Kommis-

sionsprotokolle – können unter bestimmten Bedingungen veröffentlicht werden.  

 



 

9 
 

Historisches 

Seit 1990 fanden öffentliche Kommissionsanhörungen zu folgenden Themen statt: 

− Beschaffung von F/A-18-Flugzeugen (1992) 

− Genschutz-Initiative (1995) 

− Rinderwahnsinn (1996) 

− Einsatz der Armee zum Schutz der Grenze (1998) 

− Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (2002) 

− Institutionelles Abkommen Schweiz - EU (2019) (Video) 

 

Diskussionen zur Vertraulichkeit der Kommissionssitzungen  

2008 verlangte die SVP-Fraktion, dass die Beratungen und Protokolle der parlamentarischen Kommissionen nicht 

mehr der Vertraulichkeit unterstehen sollten (08.410 pa. Iv.). Nationalrat Noser forderte mit einer weiteren parla-

mentarischen Initiative, dass die Beratungen der Kommissionen öffentlich sind und die Kommissionsprotokolle ver-
öffentlicht werden (08.427 pa. Iv.). Der Nationalrat gab jedoch beiden Initiativen auf Antrag seiner vorberatenden 

Kommission keine Folge.  

Die Kommission begründete ihren Antrag wie folgt:  

«Die Vertraulichkeit der Kommissionssitzungen trägt wesentlich dazu bei, dass die Schweizerische Bun-
desversammlung eine zentrale Stellung im politischen Entscheidungsprozess einnehmen kann, wie dies 

ihrer verfassungsmässigen Stellung entspricht. In parlamentarischen Kommissionen werden mehrheitsfä-

hige Lösungen erarbeitet, was einen gewissen Handlungsspielraum der Sitzungsteilnehmer und -teilneh-
merinnen voraussetzt. 

Der Bundesversammlung ist es seit den 1990er Jahren vermehrt gelungen, sich als zentraler Ort im Ent-

scheidungsprozess zu etablieren. Diese Stärkung der Position der Bundesversammlung hängt wesentlich 

mit der grösseren Bedeutung der parlamentarischen Kommissionen zusammen. Es gibt zahlreiche Bei-
spiele dafür, dass tragfähige Kompromisse erst auf parlamentarischer Ebene in den Kommissionen gefun-

den wurden; dies, indem nichtmehrheitsfähige Vorlagen des Bundesrates umgestaltet worden sind oder 

indem die Kommissionen mit dem Instrument der parlamentarischen Initiative selber Lösungen erarbeitet 
haben. 

Würden nun aber Kommissionsberatungen öffentlich, dann ist davon auszugehen, dass die Fraktionen 

ihren Mitgliedern in den Kommissionen weniger Spielraum lassen. Es bleibt dann nur noch wenig Raum 
für die Kompromissfindung. Will die Bundesversammlung weiterhin ein gestaltendes Parlament bleiben, 

muss sie über Organe verfügen, in denen auch spontane, noch nicht zu Ende gedachte Lösungsansätze 

diskutiert werden können. Ansonsten verlagert sich die Entscheidungsfindung auf die vorparlamentarische 

Ebene und findet zwischen Bundesrat, Fraktionsspitzen und Interessengruppen statt. Die Bundesver-
sammlung verliert dann ihre Gestaltungsfunktion. Wichtige Weichenstellungen würden in den vorparla-

mentarischen Dunkelkammern stattfinden. 

Weiter ist auf die gravierenden Auswirkungen der Aufhebung der Vertraulichkeit auf die Informationsrechte 
der parlamentarischen Kommissionen hinzuweisen. Gemäss Artikel 8 des Parlamentsgesetzes sind die 

Ratsmitglieder an das Amtsgeheimnis gebunden. Die Informationsrechte der Ratsmitglieder und der Or-

gane der Bundesversammlung sind deshalb so aufgebaut, dass Zugang zu allen Dokumenten bestehen 

muss, die zur Erfüllung der von der Verfassung vorgesehenen Aufgaben notwendig sind. Den Kommissio-
nen können also keine Dokumente vorenthalten werden mit dem Hinweis auf das Amtsgeheimnis. Dies 

https://www.youtube.com/watch?v=LODKvWROkxU
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20080410
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20080427
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würde sich ändern, wenn die Beratungen öffentlich sind. Den Kommissionen könnte dann nur noch Zu-

gang zu Unterlagen gewährt werden, die auch gemäss Öffentlichkeitsgesetz öffentlich sind. Dadurch 
könnten zahlreiche Kommissionen zum Beispiel in den Bereichen Oberaufsicht, Aussenpolitik oder Sicher-

heitspolitik ihre Aufgaben kaum mehr wahrnehmen. Eine Lösung bestünde allenfalls darin, dass Ge-

schäfte, bei welchen unter das Amtsgeheimnis fallende Unterlagen gebraucht werden, von nicht öffentlich 

tagenden Subkommissionen vorberaten werden. Dies würde aber voraussichtlich zur Folge haben, dass 
vor jeder Kommissionssitzung Subkommissionssitzungen stattfinden müssten. Auch bei der Gesetzge-

bung stützen sich die Kommissionen häufig auf klassifizierte Unterlagen ab. 

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass betreffend die Tätigkeit von parlamentarischen Kommissionen 
durchaus Transparenz herrscht. In Medienmitteilungen wird nach den Sitzungen über die Ergebnisse der 

Beratungen orientiert. Dabei werden auch die Abstimmungsergebnisse bekanntgegeben. Auf Minderhei-

ten wird hingewiesen. Auch in der Berichterstattung an den Rat werden die wichtigsten Positionen aufge-

zeigt. Minderheiten können ihre Anträge einreichen, wobei die Namen der Unterzeichner publiziert wer-
den.» 

2017 hielt der Bundesrat in seiner Stellungnahme zu einer Kommissionsinitiative (16.457 pa. Iv.) fest:  

«Für den Bundesrat ist sehr wichtig, dass die Kommissionsprotokolle weiterhin nicht öffentlich zugänglich 
gemacht werden. Würde der öffentliche Zugang zu den Protokollen gewährt, so könnten sich die Mitglie-

der des Bundesrates nicht mehr so frei, wie sie dies heute im vertraulichen Rahmen tun, zu Beratungsge-

genständen äussern.» 

2021 reichte Nationalrat Glarner eine parlamentarische Initiative (21.444 pa. Iv.) ein, die verlangte, dass die Ergeb-
nisse der Abstimmungen in den parlamentarischen Kommissionen protokolliert und veröffentlicht werden. Auch 

dieser gab der Nationalrat keine Folge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160457
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210444
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

Öffentlichkeit der Ratsverhandlungen 

− Artikel 158 Bundesverfassung 

− Artikel 4 Parlamentsgesetz 

Amtliches Bulletin 

− Artikel 4 Absatz 1 Parlamentsgesetz 

− Artikel 1–3 Parlamentsverwaltungsverordnung 

Akkreditierung von Medienschaffenden 

− Artikel 5 Absatz 2 Parlamentsgesetz 

− Artikel 11 Parlamentsverwaltungsverordnung 

− Verordnung über die Akkreditierung von Medienschaffenden und die Zutrittsberechtigung zum Medienzent-
rum Bundeshaus 

Vertraulichkeit der Kommissionssitzungen 

− Artikel 47-47a Parlamentsgesetz 

− Artikel 20 Absatz 4 Geschäftsreglement des Nationalrates 

− Artikel 15 Absatz 4 Geschäftsreglement des Ständerates 

− Artikel 7–9 Parlamentsverwaltungsverordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404#a158
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/510#a4
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/510#a4
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/512/de#a1
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/510/de#a5
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/512/de#a11
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/432/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2025/432/de
https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/510#a47
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/514/de#a20
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/515/de#a15
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/512/de#a7
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

− Besuche während der Session 

− Medienakkreditierung 

− Amtliches Bulletin 

− News 

− Einsichtsmöglichkeiten in die Arbeiten der Bundesversammlung und in die Arbeiten der Bundesverwaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/services/besuch-im-bundeshaus/besuch-waehrend-der-session
https://www.parlament.ch/de/services/medien
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin
https://www.parlament.ch/de/services/suche-news
https://www.parlament.ch/centers/documents/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=DOCID-1-11774
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